
PRÄSID ENTENKONFERENZ 
DER LANDWiRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

!in das 
Präsidium des 
Nationalrates 

ParLament 
!L7 1Ll Wie n 

Ihr Zeichen,/Schreiben vom: 

~~~~:~ ... ~~:.=~~:~~ 
Datum: 1 5. MRZ. 1994 J 
V '1 15. April 199~ t/L, ertel t ............ _ ..................................... _ ......... . 

Wien, am 11,.4.1994 

Unser Zeichen: 
S-)94/Sch 

Durchwahl: 
479 

p_etFetL; Entwurf eines Bune/esqe::.:,etzl?s, mi t e/I,?m e/as Lane/­

und ForstwirtschaFtliche Bundesschulgesetz und das 
SchUiJ ge,"inäer t wertJen 

Di e Pr,"is] cfen i'enkon (erenz der Landlv'] r~ t scha t't s kammern Os ter.-

;'elchs beehrt sich, dem Pr'::isidium des Natiooalrtltes die 

beiLieqenden 25 Rbschrif'ten itlrer StE>I.t.ungnahme zum o.a. 

Entwurf mit dE'r Bitte um A'ennlnisnahme zu üöerreic'lle;l, 

Für den GeneraLsekretdr: 

gez. Dr. Noszek 
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PRÄSIDENTENKONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

R B 5 eHR I F T 

Rn das 
Bundesministerium für 
Unterricht und Kunst 

Ninoritenplatz 5 
1014 Wien 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: 
-'2.7 72/2-11 I/2/94 23.2. 1994 

Wien, am 11.4.1994 

Unser Zeichen: 
5-394/5ch 

Durchwahl : 
479 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes" mit dem das Land­
und forstwirtschaftLiche Bundesschulgesetz und das 
5chUG geändert werden 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschat·tskammern oster-

reichs beehrt sich" dem Bundesministerium für Unterricht und 

Kunst zum vorLiegenden Ent~urf eines Bundesgesetzes" mit 

dem das Land- und forstwirtschaftLiche Bundesschulgesetz 

und das 5chulunterrichtsgesetz geändert werden" foLgende 

5teLLungnahme zu übermitteln: 

~u § 5: 

Die Nöglichkeit von schulautonomen Lehrplanbestimmungen 

bzw. 5tudienplanbestimmungen in den Lehrplänen der höheren 

land- und forstwirtschaftlichen Lehranstalten sowie der 

land- und forstwirtschaftlichen berufspädagogischen Rf:.:ade­

mien aLs Nachvollziehung der Rnpassung der 14. 5chuLorgani­

sationsgesetz-NoveLLe wi~d begrüßt. 

In Rbs~ ist für die Erlassung dieser schuL autonomen 

Lehrplanbestimmungen an den höheren Lehranstalten der 

5chuLgemeinschaftsausschuB bzw. an Rkademien der ständige 

Ausschuß zusUindig. nie Präsidentenkonferenz ist der 
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Rnsicht, daß auch die bestehenden Vertretungen der Rbsol­

venten (Rbsol_ventenverbändeJ der betreffenden Schulen ange­

hdrt werden sollten~ da aus diesem k~eis der Berufstätigen 

wertvolle Rnregungen fOr vorgesehene Schwerpunktbildungen 

innerhalb bestimmter Fachrichtungen erfolgen konnten. 

Es wäre zweckmäßig~ auf Grund der geringen Zahl an gleichen 

Fachrichtungen bei den land- und forstwirtschaftlichen 

LehranstaLten (etwa zwei SchuLen der Fachrichtung "RlLge­

meine Landwirtschaft ".1 vier SchuLen der Fachrichtung "Land­

und Hauswirtschaft") eine Rbsprache zwischen Schulen glei­

cher Fachrichtung vorzusehen~ damit nicht der gleiche 

Schwerpunkt an mehreren Schulen vorgesehen wird. 

Zu§ 8 c: 

Diese Bestimmung sieht eine Regelung des Ersatzes der Rei­

feprOfung als Rufnahmevoraussetzung vor. In der derzeitigen 

Situation ist das für die viersemestrige Rusbildung an der 

berurspädagogischen Rkademie in Wien-Dber St. Vei t erforder'­

lich. Neben der damit ermdglichten dffnung des Zuganges fOr 

Personen J die u.a. eine Studienberechtigungsprüfung erfoLg­

reich abgelegt haben bzw. Erwerber eines Diplomgrades bzw. 

akademischen Grades nach dem FachhochschuLstudien-Gesetz 

sind, ist in Z. 4 der Ersatz der Reireprüfung auch t-Or 

Inhaber eines ausländischen Zeugnisses mdgLich/ wenn mit 

diesem Zeugnis im Russtellungsland die allgemeine Vor­

aussetzung für einen Hochschulbesuch gegeben ist. Da im 

bisherigen § 24 des land- und forstwirtschaftlichen Bun­

desschul -Geset zes al s Rusnahmevorausse t zung di e Rei t-eprü­

fung an einer hdheren land- und forstwirtschaftlichen Lehr­

anstalt erforderlich ist und dies im Entwurf auch nicht 

verändert wurde~ wäre damit eine Besserstellung ausländi­

scher Maturanten gegenüber beispielsweise RH5-Maturanten in 

dsterreich gegeben. Die Präsidentenkonferenz verlangt daher 

in ~ .die Gleichwertigke~'t nur bei einer den oster­

reichischen höheren land- und forstwirtschaftliche,n Lehran­

stalten entsprechenden ausländischen Rusbildung vorzusehen. 

... 
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Zu .s 11: 

Bei den in dieser Bestimmung angerührten Drganisationsrormen 

der höheren land- und rorstwirtschartlichen Lehranstalten 

besteht Unzurriedenheit mit der in Z. 8 angerührten Be­

zeichnung "Höheren LehranstaLten Tür Land- und Hauswirt­

schart". Hier soLLte versucht werden> eine attrak:tivere 

Bezeichnung zu rinden. 

Zu § "18: 

In Rbs. 1 werden die derzeit als SchuL versuch gerührten 

50nderrormen der HBLR Raumberg und Wieselburg in der drei­

jährigen 50nderrorm im land- und rorstwirtschartlichen 

Bundesschulgesetz verank:ert. Diese Naßnahme wird ausdrük­

klich begrüßt. 

RbschLießend unterstützt die Präsidenterikonrerenz noch 

die Forderung der Expertenkonrerenz der beamteten Landwirt·­

schartlichen 5chuLrererenten~ die ZugängLichk:eit der Land­

und rorstwirtschartLichen berurspädagogischen Rkademie 

nicht nur Tür RbsoLventen J sondern auch Tür Studierende 

der Universität rür Bodenkultur zu ermögLichen. Darür soLL­

ten i=inderungen ders§ 21, 22 und 24 vorgenommen werden. 

Diese soLLten Lauten: 

§ 21: 

haben die Rut-gabe j RbsoL venten hÖ/1erer L and- und Tors t­

wirtschartLicher LehranstaLten und RbsoLventen sowie Stu­

dierende der Universi tät Tür Bodenk:uL tur zu Lehrern ... " 

.s 22 Rbs. 1 Z 2: 

"2. einsemestrige Lehrgänge Tür Rbsolventen und Studierende 

der Uni versi tät rür Bodenkul tur. ,. 
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§ 24: 

In Z. 2 müßten die Rurnahmevoraussetzungen rür 5tudierende 

der Universität rür Bodenkultur ergänzend restgelegt werden. 

Wunschgemäß werden 25 Rbschrirten dieser 5telLungnahme 

dem Präsidium des NationaLrates übermitteLt. 

Der Präsident: 

gez. NR 5chwarzbdck 

Der Generalsekretär: 

gez.Dipl.Ing.Dr. Fahrnberger 
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